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Von:
Gesendet: Mittwoch, 30. April 2025 14:02
An: recht-post@e-control.at
Betreff: Stellungnahme zur Gas-Marktmodell-Verordnung, Novelle 2025 

General - Unencrypted 

 
Sehr geehrte Damen und Herrn, 
 
hinsichtlich der Änderung in §14 Abs.1 sollte klargestellt werden, dass Kapazitätserhöhungen von 
bestehenden Buchungen für die Dauer von mindestens einem Monat bis zu zwei Jahren erhöhen 
nicht die Berechnungsgrundlage für die maximal mögliche jährliche Reduktion der Buchung, sind 
jedoch von den Netzbetreibern dementsprechend nicht dauerhaft vorzuhalten. 
 
Änderungsvorschlag  
§ 14. (1) Speicherunternehmen vereinbaren einmal jährlich für das jeweils folgende Kalenderjahr mit 
dem Netzbetreiber, an dessen Netz die Speicheranlage angeschlossen ist (oder angeschlossen 
werden soll), die für die Ein- und Ausspeicherung maximal erforderliche Kapazität. Die Netzbetreiber 
sind verpflichtet, die zuletzt gebuchte feste Kapazität bzw. Standardkapazität für das Folgejahr 
dauerhaft vorzuhalten. Kommen Speicherunternehmen der AuƯorderung der Netzbetreiber zur 
Kapazitätsbuchung nicht innerhalb der von den Netzbetreibern gesetzten angemessenen Frist nach, 
ist die zuletzt gebuchte Kapazität des jeweiligen Speicherunternehmens für das Folgejahr zugrunde 
zu legen. Eine Reduktion von mehr als zehn Prozent der jährlichen Buchung von fester Kapazität bzw. 
Standardkapazität gegenüber der zwischen dem Speicherunternehmen und dem Netzbetreiber für 
das betroƯene Jahr vereinbarten festen Kapazität bzw. Standardkapazität ist nur in jenem Umfang 
möglich, in dem diese feste Kapazität bzw. Standardkapazität im Marktgebiet wirtschaftlich 
gleichwertig vermarktet werden kann. Die Reduktion der jährlichen Buchung von unterbrechbarer 
Kapazität gegenüber der zwischen dem Speicherunternehmen und dem Netzbetreiber für das 
betroƯene Jahr vereinbarten unterbrechbaren Kapazität ist nicht durch die Bedingung einer 
wirtschaftlich gleichwertigen Vermarktung im Marktgebiet limitiert. Bei ausschließlich von einem 
einzelnen Speicherunternehmen initiiertem Kapazitätserweiterungsprojekt ist eine Reduktion der 
jährlichen Buchung nur nach Maßgabe des Kapazitätserweiterungsvertrags möglich. Eine unterjährige 
Erhöhung der jährlichen Buchung gegenüber der bisher erforderlichen Kapazität hat für ganze 
Kalendermonate zu erfolgen und ist im Wege des Netzzugangsantrags gemäß § 11 möglich. 
Kapazitätserhöhungen von bestehenden Buchungen für die Dauer von mindestens einem Monat 
bis zu zwei Jahren erhöhen nicht die Berechnungsgrundlage für die maximal mögliche jährliche 
Reduktion der Buchung, sind jedoch von den Netzbetreibern dementsprechend nicht dauerhaft 
vorzuhalten. Bei Kapazitätserhöhungen mit einer durchgehenden Dauer von mehr als zwei Jahren 
erhöht sich die vom Netzbetreiber dauerhaft vorzuhaltende feste Kapazität bzw. Standardkapazität 
für das Folgejahr im gleichen Ausmaß.“ 
 
 
Freundliche Grüße & Glückauf / Kind regards 
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